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Erklärung des Vereinigten Königreichs 

Das Vereinigte Königreich bekräftigte seine eindeutige Auffassung, dass es nach Inkrafttreten des 

Vertrags über den Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM) am 27. September 2012 keine 

neuen Verpflichtungen aus dem Europäischen Finanzstabilisierungsmechanismus (EFSM) geben 

werde, und erinnerte an die im Beschluss des Europäischen Rates vom 25. März 2011 eingegangene 

Verpflichtung, der zufolge Artikel 122 Absatz 2 AEUV für diese Zwecke nicht mehr benötigt wird, 

da der ESM die Finanzstabilität des gesamten Euro-Währungsgebietes wahren soll. Die Staats- und 

Regierungschefs sind daher übereingekommen, dass er für diese Zwecke nicht angewendet werden 

sollte.

113689/EU XXIV. GP
Eingelangt am 08/05/13



8366/13 ADD 1  ak/HBA/hü 2 
 DQPG  DE

Erklärung der Europäischen Kommission 

Sobald die Legislativvorschläge der Kommission zum Twopack verabschiedet sind, beabsichtigt die 

Kommission, die in der „Blaupause“ vorgezeichneten kurzfristigen Schritte hin zu einer vertieften 

und echten WWU zu unternehmen. Zu diesen kurzfristigen Schritten (6 bis 12 Monate) gehört 

Folgendes: 

• In ihrer „Blaupause“ für eine vertiefte und echte WWU vertrat die Kommission die Auf-

fassung, dass ein Schuldentilgungsfonds und Eurobills auf mittlere Sicht unter bestimmten 

strengen Bedingungen mögliche Elemente einer vertieften und echten WWU sein könnten. 

Leitprinzip wäre, dass jegliche Schritte hin zu einer weitergehenden Vergemeinschaftung 

von Risiken mit verstärkter Finanzdisziplin und -integration einhergehen müssen. Die erfor-

derliche tiefere Integration der Finanzregulierung, der Finanz- und Wirtschaftspolitik und 

der entsprechenden Instrumente muss mit dem gleichen Maß an politischer Integration ein-

hergehen, so dass demokratische Legitimität und Rechenschaftspflicht sichergestellt sind. 

Die Kommission wird eine Expertengruppe einsetzen, die die Analyse der möglichen Vor-

teile, Risiken, Anforderungen und Hindernisse bei einer teilweisen Substitution nationaler 

Schuldtitelemissionen durch gemeinsame Emissionen in Form eines Tilgungsfonds und von 

Euro-Anleihen („Eurobills“) vertiefen soll. Die Aufgabe der Gruppe wird darin bestehen, 

gründlich zu prüfen, wie diese Instrumente in Bezug auf rechtliche Regelungen, Finanz-

architektur und den erforderlichen ergänzenden wirtschafts- und haushaltspolitischen

Rahmen gestaltet werden könnten. Ein zentraler Aspekt, der dabei zu berücksichtigen ist, 

wird die demokratische Rechenschaftspflicht sein. 

Die Gruppe wird der laufenden Reform der wirtschafts- und haushaltspolitischen Steuerung 

der EU Rechnung tragen und den Mehrwert derartiger Instrumente vor diesem Hintergrund 

bewerten. Die Gruppe wird ihr Augenmerk insbesondere auf die jüngsten und laufenden 

Reformen richten, wie die Umsetzung des Twopacks, des ESM und anderer einschlägiger 

Instrumente. 

Besondere Aufmerksamkeit wird die Gruppe bei ihrer Analyse der langfristigen Tragfähig-

keit der öffentlichen Finanzen, der Vermeidung von Moral Hazard sowie anderen zentralen 

Aspekte widmen, wie der Finanzstabilität, der Finanzintegration und der geldpolitischen 

Transmission. 
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Der Gruppe werden Experten aus den Bereichen Recht und Wirtschaft, öffentliche 

Finanzen, Finanzmärkte und staatliche Schuldenverwaltung angehören. Die Gruppe wird 

den Auftrag erhalten, der Kommission ihren Abschlussbericht spätestens bis März 2014

vorzulegen. Die Kommission wird den Bericht bewerten und gegebenenfalls noch vor Ende 

ihrer Amtszeit Vorschläge unterbreiten. 

• Sondierung der im Rahmen der präventiven Komponente des Stabilitäts- und Wachstums-

pakts bestehenden weiteren Möglichkeiten, einmalige öffentliche Investitionsprogramme der 

Mitgliedstaaten mit nachgewiesenen Auswirkungen auf die langfristige Tragfähigkeit der 

öffentlichen Finanzen unter bestimmten Bedingungen bei der Bewertung der Stabilitäts- und 

Konvergenzprogramme zu berücksichtigen; diese Sondierung wird im Frühjahr/Sommer 

2013 im Zusammenhang mit der Veröffentlichung der Kommissionsmitteilung zum Anpas-

sungspfad in Richtung auf die mittelfristigen Haushaltsziele vorgenommen. 

• Nach dem Beschluss über den nächsten Mehrjährigen Finanzrahmen der EU und vor Ende 

2013 wird die Kommission folgende Vorschläge vorlegen, um den bestehenden Rahmen der 

wirtschaftspolitischen Steuerung zu ergänzen: i) Maßnahmen zur Sicherung einer stärkeren 

Vorabkoordinierung größerer Reformvorhaben und ii) Schaffung eines „Instruments für 

Konvergenz und Wettbewerbsfähigkeit“ zur finanziellen Unterstützung einer rechtzeitigen 

Durchführung von Strukturreformen, die nachhaltiges Wachstum fördern. Dieses neue 

System, das in vollem Umfang der Gemeinschaftsmethode entspricht, würde auf den vor-

handenen Überwachungsverfahren der EU aufbauen. Es würde eine tiefere Integration der 

Wirtschaftspolitik mit finanzieller Unterstützung kombinieren und so dem Grundsatz folgen, 

wonach Schritte zu mehr Verantwortung und wirtschaftlicher Disziplin mit mehr Solidarität 

kombiniert werden. Es würde insbesondere darauf abzielen, die Fähigkeit der Mitglied-

staaten zur Absorption asymmetrischer Schocks zu erhöhen. Dieses Instrument würde den 

ersten Schritt auf dem Weg zur Schaffung einer stärkeren Fiskalkapazität darstellen. 

• Darüber hinaus verpflichtet sich die Kommission zu einem zügigen und umfassenden 

Follow-up i) zu ihrem Aktionsplan zur Verstärkung der Bekämpfung von Steuerbetrug und 

Steuerhinterziehung, insbesondere im Hinblick auf die Überarbeitung der im Aktionsplan 

genannten Richtlinien, sowie ii) zu den Maßnahmen und Vorschlägen, die die Kommission 

zu ihrem Paket 2012 im Bereich Beschäftigungs- und Sozialpolitik angekündigt hat. 
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• Im Anschluss an die Verabschiedung des einheitlichen Aufsichtsmechanismus Vorlage 

eines Vorschlags für einen einheitlichen Abwicklungsmechanismus, der zur Restruktu-

rierung und Abwicklung von Banken in den an der Bankenunion teilnehmenden Mitglied-

staaten eingesetzt werden soll. 

• Vor Ende 2013 Vorlage eines Vorschlags nach Artikel 138 Absatz 2 AEUV zur Festlegung 

eines einheitlichen Standpunkts mit dem Ziel, für das Euro-Währungsgebiet einen Beob-

achterstatus im IWF-Exekutivdirektorium und schließlich einen eigenen Sitz zu erlangen. 

Aufbauend auf den in ihrer „Blaupause“ angekündigten kurzfristigen Schritten, die sich mit Sekun-

därrechtsvorschriften verwirklichen lassen, verpflichtet sich die Kommission, explizite Vorschläge 

für Vertragsänderungen rechtzeitig für eine Aussprache vor den nächsten Wahlen zum Euro-

päischen Parlament 2014 vorzulegen, um die rechtliche Grundlage für die auf mittlere Sicht 

geplanten Schritte zu schaffen, die die Errichtung eines substanziell verstärkten Rahmens für die 

wirtschafts- und haushaltspolitische Überwachung und Kontrolle, eine weiterentwickelte euro-

päische Fiskalkapazität zur Unterstützung der Solidarität und die Umsetzung nachhaltig wachstums-

fördernder Strukturreformen sowie die tiefere Integration der Entscheidungsfindung in Politik-

bereichen wie Steuern und Arbeitsmärkte als wichtiges Solidaritätsinstrument vorsehen. 

________________________




